
. . . seit mehr als 50 Jahren

Informationen für den 
öffentlichen Dienst

OnlineService für nur 10,00 Euro
- immer auf dem Laufenden bleiben.

>>> mehr Informationen 

InfoService für nur 5,00 Euro.
„Rund ums Geld im öffentlichen Dienst"
- der Ratgeber mit Aktualisierungsgarantie

>>> mehr Informationen 

RatgeberService für Beschäftigte im
öffentlichen Dienst - mit kompetenten
Informationen zu allen wichtigen
Themen im öffentlichen Dienst.
Jeder Ratgeber kostet nur 7,50 Euro.

>>> mehr Informationen 

Muster für
Schriftwechsel
für Nebentätigkeiten
von Beamtinnen und
Beamten

Thema des Dokuments:

Quellenangabe: Ratgeber
„Nebentätigkeitsrecht des

öffentlichen Dienstes“, Februar 2006

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home/ratgeber#onlineservice
http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home/ratgeber#infoservice
http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home/ratgeber


@Informationen, Tipps,
Checklisten und

ausgewählte Urteile
zur Nebentätigkeit 

von Tarifbeschäftigten
und Beamten

www.nebentaetigkeitsrecht.de

Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten

Muster für den Schriftwechsel
Viele Dienststellen halten Formulare für die Anzeige einer Nebentätigkeit oder die Bean-
tragung einer Nebentätigkeitsgenehmigung bereit. Wo solche Formulare fehlen, kann die
erforderliche Anzeige oder der Antrag auch formlos erfolgen. Als Orientierung für den
Schriftwechsel von Beschäftigten, die eine Nebentätigkeit aufnehmen wollen, haben wir auf
den folgenden Seiten zwei Muster für die Anzeige und die Genehmigung einer Nebentätig-
keit zusammengestellt. Zudem finden Sie zwei beispielhafte Muster für die Genehmigung
und Untersagung einer Nebentätigkeit durch die Dienstbehörde.

Übersicht über die nachfolgenden Muster:
: Anzeige einer genehmigungsfreien, aber anzeigepflichtigen Nebentätigkeit
: Antrag auf Genehmigung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit
: Gehmigung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit
: Untersagung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit

35www.nebentaetigkeitsrecht.de
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Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten
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Name und Anschrift der 
jeweils zuständigen Dienstbehörde

Die Mitteilung über die Nebentätigkeit
muss der Dienstbehörde vor Aufnahme
der Tätigkeit zugeleitet werden

Vertrauensfrau/-mann (o. ä.)

Selbsthilfeeinrichtung
. . . (o. ä.)

Tipp: . . . weniger als
. . . Stunden

Muster für Beschäftigte

Anzeige einer genehmigungsfreien, aber anzeigepflichtigen Nebentätigkeit

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home


Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten
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– Muster –

Angaben zur Person

Stehen die Entgelte noch nicht
fest, reichen Schätzwerte

Felix MustermannBundesverwaltungsamtPrivatanschrift:
Musterring 499999 Musterstadt

BundesverwaltungsamtPersonalabteilung

50000 Köln

Musterstadt, DatumBetreff: Anzeige einer nicht genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich zum ………………………… eine

Nebentätigkeit als …………………………………………… für die

………………………… aufnehmen werde.
Die zeitliche Beanspruchung liegt bei ……………… im Kalendermonat.

Arbeitgeber/Auftraggeber ist ………………………………………
Die voraussichtliche Höhe des Entgelts liegt bei monatlich ca. …… €.

Die Ausübung der o. a. Tätigkeit wird sich innerhalb der bestehenden
Rechtsvorschriften bewegen.

Mit freundlichen GrüßenIm Auftag

Unterschrift

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home


Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten
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Name und Anschrift der 
jeweils zuständigen Dienstbehörde

Zeitpunkt angeben, ab dem die
Nebentätigkeit aufgenommen werden soll
(Antrag vor der Aufnahme stellen!)

Bitte Auftrag- bzw. Arbeitgeber
eintragen (Name und Anschrift)

*Achtung: Liegt der zeitliche Umfang
höher als ein Fünftel der regelmäßigen
wöchentlichen Arbeitszeit, kann die
Dienststelle dem Auftrag in den meisten
Fällen nicht entsprechen.
Tipp: Der zeitliche Aufwand wird nicht
höher als . . . . Stunden (Woche, Monat)
liegen.

Muster für Beschäftigte

Antrag auf Genehmigung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home
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– Muster –

Angaben zur Person

Bitte den Zahlungsrhythmus angeben, z.B.
wöchentlich/monatlich/jährlich Liegen noch keine konkreten Angaben

vor, können auch Schätzwerte ange-
geben werden.

Felix MustermannBundesverwaltungsamtPrivatanschrift:
Musterring 499999 Musterstadt

BundesverwaltungsamtPersonalabteilung

50000 Köln

Musterstadt, DatumBetreff: Antrag auf Genehmigung einer NebentätigkeitSehr geehrte Damen und Herren,
ich beabsichtige, ab ………………… eine Nebentätigkeit bei
……………………………………………… auszuüben.
Der zeitliche Aufwand für diese nebenberufliche Tätigkeit wird bei
ca. ……… Stunden ………………………… liegen.
Die Vergütung wird …………… gezahlt und ca. ……… € betragen.

Ich bitte, mir hierfür die Genehmigung zu erteilen.

Mit freundlichen GrüßenIm Auftrag

Unterschrift

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home


Nebentätigkeiten von Beamtinnen und Beamten

40 www.nebentaetigkeitsrecht.de

Dienst- oder Privatanschrift
des Antragstellers

Datum des Antrags

Konkrete Rechtsnorm angeben

Konkrete Rechtsnorm angeben

Auftrag- bzw. Arbeitgeber

Muster für die Dienstbehörde

Genehmigung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home
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– Muster –

Name und Anschrift der 
jeweils zuständigen Dienstbehörde

Für den Bundesbereich sind Genehmigungen
zu befristen (fünf Jahre). In den Ländern
bestehen unterschiedliche Vorschriften

Konkrete Rechtsnorm angeben

BundesverwaltungsamtPersonalabteilung

50000 Köln
Felix MustermannBundesverwaltungsamtPrivatanschrift:Musterring 4

99999 Musterstadt

Musterstadt, Datum
Betreff: Genehmigung einer Nebentätigkeit
Ihr Antrag auf Genehmigung vom …………………Sehr geehrter Herr Mustermann,

aufgrund des o. a. Antrages erteile ich Ihnen gem. ……… die Genehmi-

gung zur Ausübung einer Nebentätigkeit bei ………………………… .

Gemäß § ……… bitte ich sicherzustellen, dass die zeitliche Beanspru-

chung durch die Nebentätigkeit in der Woche ein Fünftel der regelmäßi-

gen wöchentlichen Arbeitszeit nicht übersteigt. Die Genehmigung gilt

längstens bis zum ………………Ich weise Sie darauf hin, dass Sie gemäß ……… verpflichtet sind, mir

jede Änderung über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie der Entgel-

te bzw. geldwerten Vorteile hieraus unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
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Dienst- oder Privatanschrift
des Beschäftigten

Der Beschäftigte sollte in jedem
Fall bereits vorher den Personal-
rat informieren und sich mit ihm
in Verbindung setzen

Muster für die Dienstbehörde

Untersagung einer genehmigungspflichtigen Nebentätigkeit
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– Muster –

Name und Anschrift der 
jeweils zuständigen Dienstbehörde

BundesverwaltungsamtPersonalabteilung

50000 Köln
Felix MustermannBundesverwaltungsamtPrivatanschrift:Musterring 4

99999 Musterstadt

Musterstadt, Datum
Betreff: Untersagung einer Nebentätigkeit
Ihr Antrag auf Genehmigung vom …………………Sehr geehrter Herr Mustermann,

Ihrem Antrag auf Genehmigung einer Nebentätigkeit kann nicht
entsprochen werden.In Ihrem Antrag teilen Sie uns mit, dass die für die Nebentätigkeit auf-

zuwendende Zeit etwas mehr als 10 Stunden betragen wird.
Gemäß § 65 BBG Abs. 2 darf der Beamte durch die Nebentätigkeit nur so

stark in Anspruch genommen werden, dass die ordnungsgemäße Erfül-

lung seiner dienstlichen Pflichten nicht behindert wird. Überschreitet die

zeitliche Beanspruchung durch eine Nebentätigkeit ein Fünftel der regel-

mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, ist die Nebentätigkeit in der Regel zu

untersagen.
Aufgrund der derzeit für Sie gültigen regelmäßigen Wochenarbeitszeit

von 38,5 Stunden müssen wir davon ausgehen, dass Sie durch die von

Ihnen angestrebte Nebentätigkeit von mehr als 10 Stunden wöchentlich

so stark in Anspruch genommen werden, dass hierdurch die ordnungs-

gemäße Erfüllung ihrer dienstlichen Pflichten nicht mehr gewährleistet ist.

Der Personalrat wurde beteiligt und erhebt gegen die Maßnahme keine

Einwendungen.
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Anzahl Bezeichnung Einzelpreis Gesamt
Rund ums Geld - aktuelle Ausgabe

- im InfoService 
7,50 €*
5,00 €*

Beamtenversorgung 7,50 €*

Die Beihilfe 7,50 €*
FrauenSache im öffentlichen Dienst 7,50 €*

BerufsStart im öffentlichen Dienst 7,50 €*

Nebentätigskeitsrecht 7,50 €*

Gesundheit von A-Z 7,50 €*

Neues Tarifrecht für den
öffentlichen Dienst

7,50 €*

*Summe zzgl. Versandpauschale 2,00 €€

� JA, ich/wir bestelle/n folgende DBW-Ratgeber 

Absender:

_______________________________________________________________________________
Name / Vorname Straße / PLZ, Ort

_______________________________________________________________________________
Fax / Tel Mail

Ich/wir bezahle/n bequem per Lastschrift

_______________________________________________________________________________
Konto-Nr. / Bank BLZ

_______________________________________________________________________________
Datum Unterschrift

Fax-Bestellung an: 
DBW e.V., Höherweg 287, 40231 DÜSSELDORF 02 11 / 7 30 02 75

OnlineService des DBW - immer auf dem Laufenden bleiben!

Sie interessieren sich für weitergehende Informationen zum öffentlichen Dienst? 

Neben den Ratgebern bietet der DBW ein breites Informationsangebot im Internet. Mit dem
„OnlineService” des DBW können Sie sich exklusiv über die wichtigsten Themen zum öffentlichen 
Dienst (Rechtsvorschriften, Änderungen, Neuregelungen) informieren lassen. Als Zusatznutzen 
können Sie mit einer persönlichen Zugangskennung alle Dokumente auf den Websites des DBW lesen,
drucken und herunterladen.

Für die Premiumversion des „OnlineService” berechnen wir für zwölf Monate nur 10,00 Euro*.

� JA, ich nehme ab sofort am „OnlineService für alle Websites des DBW“** teil. 

*Dauer von 12 Monaten. Sind Sie mit dem „OnlineService” zufrieden, verlängert sich die Nutzung um 1 Jahr, andernfalls können Sie ohne
Einhalten von Fristen kündigen (Mail genügt).

**Derzeit informiert der DBW im Internet auf mehr als fünfzehn eigenständigen Websites:
www.beamten-online.de | www.beamtenversorgungsrecht.de | www.die-beihilfe.de | www.beihilferecht.de | www.berufsstart-im-oeffentlichen-
dienst.de | www.besoldungsrecht.de | www.die-beamtenversorgung.de | www.der-oeffentliche-dienst.de | www.der-oeffentliche-sektor.de | 
www.einkaufsvorteile.de | www.frauen-im-oeffentlichen-dienst.de | www.gesundheitvonabisz.de | www.klinikverzeichnis-online.de | 
www.nebentaetigkeitsrecht.de | www.personalrat-online.de | www.rund-ums-geld-im-oeffentlichen-dienst.de | www.urlaubsverzeichnis-online.de |
www.tarif-oed.de 

InfoService -
Aktualisierungsgarantie
mit Preisvorteil!
Sie erhalten sofort die aktuelle
Ausgabe des Ratgebers „Rund
ums Geld im öffentlichen Dienst”
zum Vorzugspreis von 5,00 €
und in den Folgejahren die
Neuauflage des Ratgebers im
Januar eines Jahres automatisch
zugesandt. Daneben erhalten
Sie 4 x jährlich unseren DBW-
Infodienst direkt an Ihre
Mailadresse.

� JA, ich möchte den
InfoService ab sofort
in Anspruch nehmen.

http://www.nebentaetigkeitsrecht.de/home/ratgeber



